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Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
 

Auskunft erteilt: Ralf Rohlfing 

Telefon: 04252 391-218 

Datum: 06.02.2017 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
Vorlage Nr.: SG-0020/17 

 

Beratungsfolge: 

 

Samtgemeindeausschuss 16.02.2017 nicht öffentlich 

Samtgemeinderat 23.02.2017 öffentlich 

 

Betreff: 

 

Ernennung des Ortsbrandmeisters und des stellvertretenden Ortsbrandmeisters der 

Ortsfeuerwehr Ochtmannien in das Ehrenbeamtenverhältnis 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Herr Mario Kaiser, Alter Heerweg 18, Ortsteil Ochtmannien, 27305 Bruchhausen-Vilsen, 

wird unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr 

Ochtmannien in der Gemeindefeuerwehr Bruchhausen-Vilsen für den Zeitraum ab dem       

01. April 2017 bis zum 31. März 2023 ernannt. 

 

Herr Axel Wendt, Otersen 4, Ortsteil Ochtmannien, 27305 Bruchhausen-Vilsen, wird unter 

Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der 

Ortsfeuerwehr Ochtmannien in der Gemeindefeuerwehr Bruchhausen-Vilsen für den 

Zeitraum ab dem 01.04.2017 bis zum 31. März 2023 ernannt.  

 

Sachverhalt/Begründung: 

 

Die Amtszeit des bisherigen Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Ochtmannien, Gerd 

Schröder, endet mit Ablauf des 31. März 2017. Herr Schröder hatte mitgeteilt, dass er nach   

18 Jahren als Ortsbrandmeister für eine erneute Amtszeit nicht zur Verfügung steht. Das Amt 

des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters bekleidet er unabhängig davon auch weiterhin. 

 

Zum 31. März 2017 endet auch die Amtsperiode für den stellvertretenden Ortsbrandmeister 

Axel Wendt.  

 

Anlässlich der  Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Ochtmannien am                      

04. Februar 2017 haben die Mitglieder beschlossen, Herrn Mario Kaiser zu wählen und zur 

Ernennung in das Ehrenbeamtenverhältnis als Ortsbrandmeister vorzuschlagen.  

 

Weiter hat die Mitgliederversammlung beschlossen, Herrn Axel Wendt für weitere sechs 

Jahre als stellvertretenden Ortsbrandmeister vorzuschlagen.  

 

Gemäß des § 20 Absatz 4 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes sind Ortsbrandmeister 

und deren Stellvertreter für die Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis zu 
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berufen. 

 

Aufgrund der erstmaligen Ernennung von Herrn Kaiser wird der Kreisbrandmeister angehört. 

Eine Anhörung zur erneuten Ernennung von Herrn Wendt ist nicht notwendig. 

 

Die Ernennungen zu Ehrenbeamten verbunden mit der Aushändigung der Urkunden sind im 

Rahmen der Samtgemeinderatssitzung am 23. Februar 2017 geplant. 

 

 

Ralf Rohlfing Bernd Bormann 

 

Anlage 

keine 
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